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RS OGH 2016/8/5 2Ob240/15f
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 05.08.2016

Norm

EKHG §18

1. EKHG § 18 heute

2. EKHG § 18 gültig ab 01.06.1959

Rechtssatz

Die in § 18 EKHG festgesetzte Frist ist eine Präklusionsfrist, für die nicht die für die Verjährung geltenden Regeln über

Hemmung und Unterbrechung gelten.Die in Paragraph 18, EKHG festgesetzte Frist ist eine Präklusionsfrist, für die

nicht die für die Verjährung geltenden Regeln über Hemmung und Unterbrechung gelten.
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